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Merkblatt über die geregelten Aktivitäten 
 
Gestützt auf das Bundesgesetz über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risiko-
aktivitäten (RiskG) und die Verordnung über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer 
Risikoaktivitäten (RiskV) 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit werden im Merkblatt nur die männlichen Formen verwendet. Frauen sind mitgemeint. 

 
 
Die folgende Tabelle soll aufzeigen, welche Aktivitäten gestützt auf das RiskG und die 
RiskV mit oder ohne Bewilligung gemäss RiskG gewerbsmässig angeboten werden dürfen. 
 

Aktivitäten Anbieter mit Bewilligung gemäss RiskG 

Aktivität nicht erlaubt 
 

 
Wander-

leiter 

 
Schnee-
sportleh-

rer 

 
Kletter- 
lehrer 

 
  *Berg 

   führer- 
   Aspirant  

 
Berg-
führer Aktivität mit Bewilligung erlaubt 

Aktivität ohne Bewilligung erlaubt 

 
Hochtouren – Sommer 
(Hochtourenskala SAC) 
L: leicht      

WS: wenig schwierig      

ZS: ziemlich schwierig      

S: schwierig      

SS: sehr schwierig      

AS: ausserordentlich schwierig      

EX: extrem schwierig      

 
Wandern – Sommer 
(Wanderskala SAC) 
T1: Wandern      

T2: Bergwandern      

T3: anspruchsvolles Bergwandern      

T4: Alpinwandern Mit Zusatz-
ausbildung 

T4 

    

T5: anspruchsvolles Alpinwandern      

T6: schwieriges Alpinwandern      

 
Klettern  

Klettern mit mehr als einer Seillänge sofern Zu- 
oder Abstieg  
- Kein Gehen am kurzen Seil erfordert, 
- keine Gletscher überquert werden 
- keine Verwendung von technischen Hilfs-

mitteln wie Pickel oder Steigeisen erfordert 
werden 

     

Begehen von Klettersteigen   Mit Zusatz-
ausbildung 

  

 
* Die Tätigkeit der Bergfüher-Asprianten erfolgt unter der direkten oder indirekten Aufsicht und Mit-
verantwortung eines Bergführers mit Bewilligung gemäss RiskG.  
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Aktivitäten 
 

Anbieter mit Bewilligung gemäss RiskG 

Aktivität nicht erlaubt 
 

 
Wander-

leiter 

 
Schnee-

sport- 
lehrer 

 
Kletter-
lehrer 

 
   Berg- 

    führer- 
   Aspirant 

* 

 
Berg-
führer Aktivität mit Bewilligung erlaubt 

 
Aktivität ohne Bewilligung erlaubt 

 
Schneeschuhtouren – Winter 
(SAC-Schwierigkeitsbewertung von 
Schneeschuhtouren) 
WT1: leichte Schneeschuhwanderung      

WT2: Schneeschuhwanderung      

WT3: Anspruchsvolle Schneeschuhwanderung      

ab WT4: Schneeschuhtour      

 
Varianten – Winter 
(SAC Schwierigkeitsskala für Skitouren) 

L: leicht      

WS: wenig schwierig      

ZS: ziemlich schwierig      

S:  schwieirg  ohne Ab-
sturzgefahr 

   

ab SS: sehr schwierig      

 
Skitouren – Winter 
(SAC Schwierigkeitsskala für Skitouren) 

L: leicht      

WS: wenig schwierig      

ZS: ziemlich schwierig      

S:  schwieirg      

ab SS: sehr schwierig      

 
 
 

Aktivitäten Anbieter mit Bewilligung gemäss RiskG 

Aktivität nicht erlaubt  
Zertifizierter  

Betrieb 

 
Leiter 

Wildwasserfahrten Aktivität mit Bewilligung erlaubt 

Aktivität ohne Bewilligung erlaubt 

Wildwasser 
(Schwierigkeitsgrade) 

  

I: unschwierig 
 

  

II: mässig schwierig 
 

  

III: schwierig 
 

  

IV: sehr schwierig 
 

  

V: Wildwasser 
 

  

VI: Grenze der Befahrbarkeit 
 

  

 
 
 
 

Alle Informationen und Dokumente über das Berg- und Schneesportwesen finden Sie auf 
www.awt.gr.ch unter der Rubrik «Berg- und Schneesport».  

http://www.awt.gr.ch/

